
3. Anderungssatzung
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung

der Kindertageseinrichtung
(Kinderkrippe und Kindergarten)

der Gemeinde Adelsried
( Ki ndertagesei n richtu n gsgebü h rensatzu n g)

Auf Grund von Art. 1, 2 und 8 des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) erlässt die Gemeinde
Adelsried folgende Satzung zur Anderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für
die Benutzung der Kindertageseinrichtung (Kindertageseinrichtung-Gebührensatzung) der
Gemeinde Adelsried vom 15. Juni 2023, geändert durch die 1. Anderungssatzung vom 24.
April2024 und die 2. Anderungssatzung vom 09. April2025:

Art. I

Der $ 5 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:

Die Essenspauschale ist für 12 Monate - analog zu den Kindergartengebühren zu bezahlen.
Das Essensgeld ist in einem festen Betrag pauschal für jeden Monat zu entrichten. Die
monatliche Pauschale berechnet sich nach der Bezugshäufigkeit je Woche :

Kindergarten:

1 x Mittagessen je Woche

2 x Mittagessen je Woche

3 x Mittagessen je Woche

4 x Mittagessen je Woche

5 x Mittagessen je Woche

15,00 €

30,00 €

45,00 €

60,00 €

75,00 €

Kinderkrippe:

13,50 €

27,00 €

40,50 €

54,00 €

67,50 €

Art.2

Diese Satzung tritt am 01. September 2025 in Kraft.

Adelsried, den 30.07.2025

S an Bernhard

1. Bürgermeister


